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Betriebskosten
Es genügt gegenüber dem Mieter 
die Vereinbarung im Mietvertrag, 
dass dieser „die Betriebskosten“ zu 
tragen hat.. Seite 3

Schulweg einüben
Mit dem Beginn der Schulzeit soll-
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Elektro-Geräte
gehören nicht 
in die Mülltonne
Auch kleine Elek-
tro-Geräte wie ein 
Fön, gehören nicht 
in die Mülltonne, 

wenn sie ihren Dienst versagen. Fach-
händer – auch Online-Händler – neh-
men die Geräte entgegen. Seite 6
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Liebe Lerinnen und Ler,
der Juni 2016 war ein Monat, der 
einmal mehr aufgezeigt hat, wie 
zerstörerisch Naturgewalten sein 
können. Starkregen, Hagelschauer, 
Blitzeinschläge, Tornados, Wasser-
massen – und Schlammlawinen gab 
es verteilt auf die ganze Republik. 

Wir sprechen heute bei ungewöhnli-
chen Wetterereignissen zwar immer 
wieder von „Jahrhundertstürmen“, 
„Jahrhunderthochwasser“ oder 
„Jahrhundertniederschläge“ – gefühlt 
kommen diese Wetterereignisse aber 
in immer kürzeren Abständen. 
Ob wissenschaftlich erwiesen oder 
nicht – irgendetwas verändert sich 
an unserem Klima!

Gab es in der Vergangenheit Unwet-
terereignisse, die man allerhöchstens 

aus dem Fernseher kannte, spielen 
sie sich immer öfter vor unserer eige-
nen Haustüre ab. 
In jüngster Zeit wurden vermehrt 
Anfragen an uns gestellt, ob der Ein-
schluss von Elementar-schäden in 
die Gebäude- oder Hausratversiche-
rung  Sinn macht.

Unsere Antwort darauf: In den meis-
ten Fällen macht es auf jeden Fall 
Sinn, und warten Sie damit nicht zu 
lange, wenn Ihre Versicherung Ihnen 
dazu ein Angebot macht. 

Ich habe mir viele Wetterereignisse 
in Deutschland lange nicht vorstel-
len können – die vergangenen Jahre 
mit ihren „Jahrhundertereignissen“ 
haben mich aber eines Besseren be-
lehrt.

Ich wünsche Ihnen noch einen schö-
nen „normalen“ Spätsommer! 

Ihr 
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Viele Grundstückseigentümer kennen 
diese Situation. Der Nachbar kommt 
vorbei und bittet um die Unterschrift 
auf seinem Bauplan. Weil man den 
Nachbarn durch Nachfragen nicht 
verärgern möchte oder gerade keine 
Zeit hat, unterschreibt man auf dem 
Plan, ohne diesen genau angesehen 
oder verstanden zu haben. 
Gelegentlich kommt es auch vor, dass 
der Nachbar aufgrund seines fortge-
schrittenen Alters die Konsequenzen 
seiner Zustimmung „zwischen Tür 
und Angel“ nicht überblickt und sich 
zurecht „überrumpelt“ fühlt. 
Die rechtlichen Konsequenzen ei-
ner Unterschriftsleistung sind zudem 
kaum jemandem bekannt. Es besteht 
der Eindruck, dass der Nachbar ohne 
diese Unterschrift möglicherweise 
keine Baugenehmigung bekäme und 
damit nicht bauen kann oder bauliche 
Veränderungen vornehmen kann. Irr-
tümlicherweise wird zum Teil auch 
angenommen, dass man als Nachbar 

Vorsicht mit der Unterschrift
zu dieser Unterschriftsleistung ver-
pflichtet wäre.Tatsächlich ist niemand 
zu einer Unterschrift auf dem Bauplan 
des Nachbarn verpflichtet. Die Nach-
barunterschrift ist nicht zwingend 
Voraussetzung für die Erteilung einer 
Baugenehmigung. Diese muss von der 
Baugenehmigungsbehörde erteilt wer-
den, wenn die baurechtlichen Voraus-
setzungen – dazu gehört die Nachba-
runterschrift nicht – hierzu vorliegen. 
Also prüfen Sie, wenn Ihr Nachbar sie 
um eine Unterschrift bittet, sehr genau 
die möglichen Konsequenzen. Kön-
nen Sie mit den Konsequenzen leben, 
steht einer Unterschrift in der Regel 
nichts entgegen. Sind Sie sich nicht 
ganz sicher, wie die Konsequenzen 
aussehen, lassen Sie sich darüber 
beim zuständigen Bauamt Ihrer Stadt-
oder Gemeindeverwaltung aufklären. 
Eine Unterschrift, die vorschnell ge-
leistet – und später möglicherweise 
bereut wird, trägt sicherlich nicht zum 
nachbarschaftlichen Frieden bei. 

Trauer um Pfarrer 
Dr. Wolfgang Klein

Die Katholische Familienheim-
bewegung trauert um ihren ehe-
maligen Geistlichen Beirat im Di-
özesanverband Köln, Pfarrer Dr. 
Wolfgang Klein, der am 27. Juli im 
Urlaub beim Bergwandern tödlich 
verunglückte. Dr. Klein wurde 62 
Jahre alt. Von 1997 – 2003 war der 
engagierte Pfarrer der Geistliche 
Beirat im VKS-Diözesanverband 
Köln und Vorstandsmitglied im Ge-
samtverband. Gleichzeitig gehörte 
er auch dem erweiterten Vorstand 
der Schwestereinrichtung des VKS, 
dem Aufbauspardienst in dieser Zeit 
an. Seit 16 Jahren war Dr. Klein in 
Köln als Klinikseelsorger tätig.
Die Katholische Familienheimbe-
wegung wird Dr. Wolfgang Klein 
in Ehren gedenken. Unser Mitge-
fühl gilt seinen Angehörigen und 
Freunden.

Die Firma Raum & Haus aus Münster 
(Malerarbeiten, Schimmelsanierung, 
Raumausstattung, Bodenbeläge, Rei-
nigungs-und Entrümpelungsarbeiten) 
gewährt Mitgliedern der Katholischen

Familienheimbewegung e.V. ab so-
fort einen Nachlass von 10% auf den 
Rechnungsbetrag. Die Vereinbarung 
gilt für einen Umkreis von 60 km rund 
um Münster. Kontakt: 02501/921716.

Mitglieder-Vorteil: Modernisieren im Münsterland
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In der Wohnraummiete genügt zur 
Übertragung der Betriebskosten auf 
den Mieter die Vereinbarung, dass 
dieser „die Betriebskosten“ zu tragen 
hat. Eine Bezugnahme auf die Be-
triebskostenverordnung oder das Bei-
fügen des Betriebskostenkataloges ist 
nicht erforderlich, so entschied kürz-
lich der Bundesgerichtshof (BGH) in 
einem Urteil (VIII ZR 137/15). 

Hintergrund war, dass der Mieter, der 
einen Formularmietvertrag aus dem 
Jahr 2007 hatte, eine Regelung ent-
hielt, wonach die Mieter „die Betriebs-
kosten gem. Anlage 3 zu § 27 Abs.1 
Zweite Berechnungsverordnung“ zu 
tragen hatten. 
Der Vermieter rechnete auf dieser 
Grundlage über die angefallenen Be-
triebskosten ab. 
Die Mieter wandten hiergegen ein, 
dass der Mietvertrag keine wirksame 
Vereinbarung über die Kostentragung 
des Mieters enthalte, da zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses die in 
Bezug genommene Regelung nicht 
mehr existiert habe (sie wurde Ende 
2003 aufgehoben und durch die Be-
triebskostenverordnung ersetzt). 
Insofern seien sie nicht zum Tragen 
von Betriebskosten verpflichtet. Die 
Vermieter fordern die Zahlung rück-
ständiger Miete. 
Die Mieter rechnen mit einem angeb-
lichen Anspruch auf Erstattung zu Un-
recht gezahlter Betriebskosten auf. Sie 
meinen, die Umlage der Betriebskos-

ten sei im Mietvertrag nicht wirksam 
vereinbart. Die Betriebskosten waren 
wirksam auf die Mieter umgelegt. Zu 
einer wirksamen Umlagevereinbarung 
von Betriebskosten in der Wohnraum-
miete müssen die einzelnen  Betriebs-

kosten nicht aufgezählt werden. Das 
gilt auch in einem Formularvertrag. 
Der Begriff „Betriebskosten“ ist seit 
vielen Jahrzehnten definiert, zunächst 
durch Rechtsverordnung, später durch 
Gesetz, so der BGH. 

Bundesgerichtshof: Es reicht, „Betriebskosten“
auf Mieter umzulegen

Für Ärger sorgen immer wieder die Abrechnungen der Betriebskosten.  
 Foto: Marko Greitschus  / pixelio.de

Auch kleine Gasanbieter können günstig sein
Die Deutsche Gesellschaft für Ver-
braucherstudien (DtGV) hat in Zu-
sammenarbeit mit dem Nachrich-
tensender N24 im Mai 2016 76 
bundesweite Gasanbieter auf Herz 
und Nieren geprüft. 
Einerseits galt es, die Frage zu beant-
worten, ob – und wenn ja – welche 
Gasanbieter die zurzeit immer noch 
relativ niedrigen Gaseinkaufspreise 
an ihre Kunden weiterreichen. Ande-
rerseits testete die DtGV den Service, 
den Internetauftritt sowie die Tarifop-
tionen. Mit 74 Prozent erreichte der 

Tarif Kleiner Racker Gas den achten 
Platz und befindet sich damit nur 14 
Prozentpunkte hinter Platz 1.
„Diese sehr gute Platzierung zeigt 
wieder einmal, dass man beides sein 
kann: gut und günstig“, kommentiert 
Jochen Grewe, Energieexperte und 
Geschäftsführer der Stadtwerke Ener-
gie Verbund SEV GmbH.
Die DtGV hat in ihrer Studie nicht nur 
die Preise der 76 Gasanbieter vergli-
chen, sondern auch den Service einer 
Prüfung unterzogen sowie den Inter-
netauftritt und – beim herkömmlichen 

Gas – auch den Variantenreichtum 
der Tarife getestet. 
Grundlage für die Überprüfung waren 
die Preise des besten Tarifs für einen 
Verbrauch von 4.000, 10.000 und 
20.000 Kilowattstunden. Verglichen 
wurde in zwölf großen Städten bun-
desweit. Der Service wurde mit 20 
Prozent bzw. mit 30 Prozent in der 
Ökogas-Studie gewichtet. Getestet 
wurde die Kompetenz des Service an-
hand von Kundenanfragen per Telefon 
und Internet sowie eventuell anfallen-
de Kosten der Kontaktaufnahme. 
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Führerscheinentzug
Der Staat darf einem 85-Jährigen nicht 
den Führerschein entziehen, nur weil er 
ein Hörgerät trägt, entschied das Verwal-
tungsgericht Neustadt (Az. 3 L 4/16.NW). 
Selbst hochgradige Schwerhörigkeit oder 
Gehörlosigkeit reichten nicht aus, um 
eine solche Maßnahme zu rechtfertigen. 
Im konkreten Fall hatte der betagte Mann 
zwei Atteste vorgelegt, die ihm ein „alter-
snormales Hörvermögen“ bescheinigten. 
Eine Begutachtung seiner Fahreignung 
hatte er hingegen abgelehnt. 

Aufsichtspflicht 
Wer ein zweieinhalbjähriges Kind beauf-
sichtigt, muss ununterbrochen bei ihm 
bleiben. Das Oberlandesgericht Koblenz 
erklärte das einer Frau, die mit den Spröss-
lingen einer Freundin auf den Spielplatz 
gegangen war. In einem unbeobachteten 
Moment war ihr die Zweieinhalb-
jährige entwischt und zwischen den par-
kenden Autos auf die Straße gerannt. Für 
die Folgen des so entstandenen Verkehrs-
unfalls muss die Frau haften: Sie habe ihre 
Aufsichtspflicht verletzt, so das Gericht. 
Ein derartig kleines Kind hätte sie nicht 
aus den Augen lassen dürfen – vor allem, 
weil der Spielplatz nicht umzäunt war. 
Die Frau trägt nun drei Viertel des Scha-
dens. Die Versicherung der Autofahrerin 
muss ein Viertel übernehmen. Grund: 
Jedes Auto birgt eine Betriebsgefahr. Die 
habe sich auf klassische Art verwirklicht, 
als ein zwischen den geparkten Pkw ver-
stecktes Mädchen plötzlich auf die Fahr-
bahn lief (Az. 12 U 83/15). 

Gleiche Arbeit, 
unterschiedliches Einkommen. 
Männer verdienen in Deutschland im 
Schnitt mehr als Frauen. Doch der an-
dauernde Trend zu immer weiter ausdrif-
tenden Löhnen ist nach Erkenntnis des 
Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsfor-
schung gestoppt. Bei Frauen habe sich 
die Lohnungleichheit seit 2012 erstmals 
seit mehr als zwei Jahrzehnte wieder 
verringert. Trotzdem schneidet Deutsch-
land innerhalb Europas bei der Lohnaus-
gleichheit immer noch schlecht ab. Der 
große Lohnunterschied in Deutschland 
ist darauf zurückzuführen, dass Frauen 
verstärkt teilzeitbeschäftigt sind. So sind 
von den Teilzeitbeschäftigten mit bis 
zu 20 Wochenstunden über 85 Prozent 
Frauen. 77 Prozent aller Minijobs wer-
den von Frauen verrichtet. Das hat auch 
noch immer mit der Stellung der Frauen 
als Mütter zu tun. Bei der Kindererzie-
hung übernehmen Frauen die Hauptauf-
gabe der Erziehung.

Eine Elementarversicherung ist eine 
Zusatzversicherung für die Hausrat- 
und/oder die Gebäudeversicherung.  
Die Wohngebäudeversicherung si-
chert Haupt- und Nebengebäude 
(z.B. Mauerwerk) sowie alles, was 
fest im Gebäude verbaut ist (z.B. Flie-
sen, Wasserleitungen oder auch Ein-
bauküchen) ab. 

Mit der Hausratversicherung versi-
chern Sie hingegen Ihre beweglichen 
Einrichtungs- und Wertgegenstände 
wie z.B. Schmuck, Möbel oder Haus-
haltsgeräte usw.
Diese sind jedoch nur dann versichert, 
wenn sie in Wohnräumen oder priva-
ten Kellern aufbewahrt werden.  In al-
ler Regel sind in einer Hausratpolice 
alle finanziellen Schäden, die durch 
Einbruchdiebstahl, Feuer, Leitungs-
wasser, Sturm und Hagel entstehen, 
abgedeckt. 
Elementarschäden sind jedoch im 
Normalfall nicht automatisch durch 
eine Hausratversicherung abgedeckt - 
hierfür muss eine Zusatzversicherung 
eingeschlossen werden. 

Die Elementarversicherung über-
nimmt Schäden an Ihrem Hausrat, die 
durch Elementar- bzw. Naturgewalten 
entstehen. 
Elementarschäden sind Schäden, die 
durch Elementar- bzw. Naturgewalten 
entstehen.  Diese Schadensarten spie-
len bei den Versicherern eine immer 
größere Rolle.
Naturkatastrophen wie etwa Erdbe-
ben, Überschwemmungen oder La-
winen sind oftmals ruinös für den 
Hausbesitzer . Durch eine Elementar-
versicherung können sich Mieter oder 
Immobilienbesitzer gegen bestimmte
Naturgefahren wie Überschwemmun-
gen, Rückstau, Hochwasser, Erdbe-
ben, Erdsenkung, Erdrutsch, Erdfall, 
Schneedruck, Lawinen oder den Vul-
kanausbruch versichern. 
Natürlich muss auch der Hausbesitzer 
gewisse Obliegenheitspflichten (z.B. 
der Einbau von Rückstauklappen ) er-
füllen, damit Schäden verhindert wer-
den können. 
Unser Tipp: Sprechen Sie Ihre Versi-
cherung auf das Thema Elementarver-
sicherung dringend an. 

Elementarversicherung –
heuter wichtiger denn je

Sollte nur das Partyzelt dem Sturm zum Opfer gefallen sein, hält sich der Schaden 
noch in Grenzen. Bei größeren Schäden kann eine Elementarversicherung hilfreich 
sein. Foto: Joerg Trampert / pixelio.de
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Mängel im Urlaub müssen sofort gemeldet werden
Gut untergebracht, ein sauberes Zim-
mer, netter Service, das wünschen 
sich Gäste im Hotel. Doch wenn das 
Hotel die Erwartungen bei weitem 
nicht erfüllt, droht der ganze Urlaub 
zum Fiasko zu werden. Leider halten 
Hotels oft nicht das, was im Werbe-
prospekt versprochen wurde. Typi-
sche Ärgernisse sind dürftige Buffets, 
schmuddelige Bäder und pampiges 
Personal. Solche Missstände sind 
zwar nicht ohne Weiteres auch Rei-
semängel im juristischen Sinn und 
rechtfertigen den Abbruch des Auf-
enthalts oder die Zahlung einer Ent-
schädigung. Es gibt aber durchaus 
Fälle, in denen sich eine Reklamation 
lohnt. 

Um ihre Rechte zu wahren, sollten 
Gäste unverzüglich auf die Ärgernisse 
hinweisen. Bei Pauschalreisen ist der 
Veranstalter die erste Anlaufstelle für 
Beschwerden. Wer auf eigene Faust 
oder online gebucht hat, geht an die 
Rezeption. Bringen Reklamationen 
nichts, sollten sich die Gäste für mög-
liche Rechtsstreite wappnen und die 
Missstände mit Fotos dokumentieren 
sowie Namen und Adressen von Zeu-
gen notieren. Ein juristisches Nach-
spiel können Urlauber aber auch 
dann haben, wenn Reisende ihre 
Rechte allzu großzügig interpretieren 
und während des Aufenthalts selbst 
die Regeln brechen. 
Zimmer, die in der Werbung umwer-
fend aussehen, erweisen sich vor Ort 
immer wieder als kleine, unansehnli-
che Behausungen. Hässliche Vorhän-
ge oder der Ausblick aufs Parkhaus 
sind aber nicht ohne Weiteres Reise-
mängel, die einen Anspruch auf Ent-
schädigung nach sich ziehen. Etwas 
anderes gilt, wenn etwa ausdrücklich 
ein Zimmer mit Meerblick gebucht 
wurde. Hier sind Preisminderungen 
bis zu 10 % möglich. Wenn das nicht 
vor Ort geregelt werden kann, müssen 
häufig die Gerichte entscheiden. 
Ist das Zimmer schmutzig, müssen 
Gäste umgehend Abhilfe verlangen. 
Kommt das Hotel der Aufforderung 
nicht nach, können Urlauber den 
Preis, je nach Fall, um bis zu 60 Pro-
zent mindern. Ein eindeutiger Reise-
mangel sind Bettwanzen. Wer die 
Insekten im Bett oder Lattenrost ent-
deckt, hat Anspruch auf ein neues 

Zimmer und bis zu 75 Prozent Preis-
minderung. Hotelgäste sind Mieter 
des Zimmers und seines gesamten 
Mobiliars. Das räumt ihnen einige 
Rechte ein: Die Bierflasche aus dem 
Supermarkt dürfen sie in der Mini-
bar kühlen, Sitzecken für Treffen mit 
Freunden oder Geschäftspartnern nut-
zen. Gäste von Hotelgästen dürfen 
aber nicht über Nacht bleiben, sonst 
kann der Hotelier eine zusätzliche 
Übernachtung berechnen. 
Wenn der gebuchte Aufenthalt nicht 
das verspricht, was man gebucht hat, 
können Preisminderungen verlangt 
werden. Für diese Fälle hat das Land-
gericht Frankfurt die sogenannte 
„Frankfurter Tabelle“ entwickelt, die 
auch manche andere Gerichte als 
Richtschnur für Reisepreisminderun-
gen verwenden. Das geschlossene 
Hallenbad würde 20 Prozent Minde-
rung rechtfertigen. Ist auch noch die 
Sauna außer Betrieb, kommen wei-
tere 5 Prozent Nachlass dazu. Kann 
statt des Hallenbads ein Außenpool 
genutzt werden, sind nur 10 Prozent 
Entschädigung drin. 
Stimmungskiller Nummer eins in 
Hotels ist Lärm. Gäste, die im selben 
Flur wie Sportvereine oder Schulklas-
sen wohnen, machen nachts oft kein 
Auge zu. Kinderlärm im Hotel ist kein 
Reisemangel. Wer aber eine „ruhige 

Lage“ gebucht hat und bis nachts um 
vier mit Musik beschallt wird, kann 20 
Prozent Nachlass fordern. Für Rich-
ter ist wichtig, wie das Hotel wirbt 
und was der Gast gebucht hat: Wer 
in einem ausgewiesenen Party-Hotel 
eincheckt, darf nicht die Ruhe eines 
Sanatoriums erwarten. 
Essen und Trinken ist häufig auch ein 
Streitpunkt, der individuell geprägt 
ist. Nicht jeder Gast ist ungehalten 
wenn nicht alles aufs feinste abge-
stimmt ist. So lange das Angebot dem 
Hotelstandard entspricht, dürfen Ho-
tels frei entscheiden, welche Speisen 
und Getränke sie offerieren. Dabei 
spielt die Kategorie des Hotels eine 
wichtige Rolle. In 5-Sterne Hotels ist 
der Standard anders als bei 3-Sternen. 
Ist das Essen verdorben, oder erleben 
Gäste Lebensmittelvergiftungen, kön-
nen sie pro Tag bis zu 100 Prozent 
des Preises zurück verlangen. Am 
Ende des Urlaubs sind viele Gäste 
der Meinung, dass Zubehör im Zim-
mer mitgenommen werden können. 
Wer Bademäntel, Regenschirme oder 
andere Artikel mitnimmt, macht sich 
wegen Diebstahls strafbar. Verzichtet 
der Hotelier auf eine Anzeige, kann er 
die entwendeten Sachen zumindest 
nachträglich berechnen. Auch Toi-
lettenartikel wie Shampoofläschchen 
sind keine Mitnahme-Ware.

Wer mit den Leistungen des Hotels nicht einverstanden ist, sollte dies sofort an 
der Rezeption melden.  Foto: Anja Kronberg / pixelio.de
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Wertstoffe: Der alte Fön gehört nicht in die Restmülltonne

Kaputter Fön, defekter Toaster oder 
aussortierter Computer: Vielfach 
gammeln Geräte im Keller vor sich 
hin oder landen in der Mülltonne. 
Darin enthaltene Rohstoffe lassen 
sich oft noch verwerten. 

Um eine sachgerechte Entsorgung 
der Haushalts- und Hightech-Utensi-
lien stärker anzukurbeln, gibt es für 
Verbraucher neben den kommunalen 
Sammelstellen eine weitere Anlauf-
instanz, wo sie ausgediente Geräte 
loswerden können. Ab 24. Juli müssen 
auch Einzel- oder Online-Händler, die 
über eine Verkaufs- oder Lagerfläche 
von mehr als 400 Quadratmetern ver-
fügen, elektrische und elektronische 
Oldies zurücknehmen. 
Rücknahme von Kleingeräten ist ein 
Muss: Kleine Elektro-Altgeräte, deren 
Gehäuse nicht länger als 25 Zentime-
ter ist, müssen Händler kostenlos und 
ohne Kassenbon zurücknehmen. Eine 
Rücknahmepflicht besteht auch dann, 
wenn man nur ein altes Elektrogerät 
zurückgeben möchte, ohne ein neues 
zu kaufen. Für die Rückgabe von ka-
putten schadstoffhaltigen Energiespar-
lampen und LEDs stehen bei stationä-
ren Händlern schon länger separate 
Rücknahmeboxen bereit. 
Bei größeren Geräten gilt das Tausch-
prinzip: Größere Elektrogeräte vom 
Flachbildschirm über Mikrowelle bis 
hin zur Waschmaschine müssen vom 
Fachhändler, Kaufhaus oder Baumarkt 
ebenfalls zurückgenommen werden 
und zwar dann, wenn im Gegenzug 
ein gleichartiges Gerät gekauft wird. 
Dieser Tausch-Service ist für Kunden 
kostenlos, auch wenn das neue Gerät 

vom Händler nach Hause geliefert 
wird und er das alte Schätzchen mit-
nehmen soll. Kunden, die den Bring- 
und Abhol-Service nutzen möchten, 
sollten darauf achten, dass der Aus-
tausch von Alt gegen Neu mit dem 
Händler beim Abschluss des Kaufver-
trages fest vereinbart ist. 
Wer es selber entsorgen will, kann 
Elektroschrott auch bei den kommu-
nalen Sammelstellen abgeben, die 
es in vielen Städten und Gemeinden 
gibt. 
Zusatzaufwand bei der Online-Rück-

Alt-Elektrogeräte können im Fachhandel zurückgegeben werden. Auch der On-
line-Händler ist bei Kleingeräten wie einem Fön verpflichtet, die Geräte anzu-
nehmen.  Foto: Benjamin Klack / pixelio.de

gabe: Auch Internet-Händler müssen 
Altwaren – vom kleinen Handy bis 
zur großen Waschmaschine – zurück-
nehmen, falls der Online-Anbieter La-
gerkapazitäten von mehr als 400 Qua-
dratmetern hat. Kunden müssen bei 
der Internetbestellung eines größeren 
Gerätes den Rücknahmewunsch des 
Altgerätes bei Anlieferung kundtun 
– etwa über ein Online-Formular. 
Internet-Händler sind verpflichtet, 
Kunden Rückgabemöglichkeiten in 
der Umgebung zu nennen oder Gerä-
te direkt zurückzunehmen. 

Ab August: Förderung durch Bafög ist gestiegen

Schüler und Studenten, die nicht 
mehr bei ihren Eltern wohnen, kön-
nen ab August insgesamt bis zu 735 
Euro Bafög erhalten. Die Bedarfssät-
ze der Bundesausbildungsförderung 
steigen ab August um sieben Prozent. 
Auch das Wohngeld erhöht sich, von 
224 auf bis zu 250 Euro. 

Die Einkommensfreibeträge der El-
tern steigen um 7 Prozent. Anerkann-

te und geduldete Flüchtlinge können 
schon nach 15 Monaten Aufenthalt 
Bafög beantragen. 
Hat ein Bafög-Empfänger einen 450-
Euro-Job, wird dieser nicht angerech-
net. Bisher lag die Grenze bei 400 
Euro. Auch ein höheres Vermögen 
dürfen Schüler und Studenten ab Au-
gust auf der hohen Kante haben. Der 
Freibetrag für das eigene Vermögen 
steigt auf 7.500 Euro.

Die Sätze für die Ausbildungsförderung 
steigen. Foto: Joerg Trampert / pixelio.de
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Damit die Zukunft nicht zum Glücksspiel wird
Wer möchte nicht möglichst lan-
ge gesund und fit bleiben und auch 
im fortgeschrittenen Alter noch die 
schönen Seiten des Lebens genießen? 
Die Basis dafür können die meisten 
Menschen selbst schaffen. Und das 
ist gar nicht einmal so schwer.

Mit ausgewogener Ernährung und aus-
reichend Bewegung sind schon zwei 
wichtige Voraussetzungen genannt. 
Die ersten Zipperlein, die unweiger-
lich mit den Jahren kommen, lassen 
sich so meist gut in Schach halten. 
Mindestens ebenso wichtig aber sind 
regelmäßige Vorsorgeuntersuchun-
gen. Nur auf diese Weise können 
verborgene Risiken frühzeitig erkannt 
und behandelt werden. Wer verant-
wortungsvoll mit sich und seinem 

Körper umgeht, nutzt die vielfältigen 
Angebote der Krankenkassen ohne-
hin. Wer nicht, sollte sich vor Augen 
führen, was er sich und seinen Lieben 
schuldig ist.
Zukunftsplanung ist Verantwortung. 
Ohne ausreichende Vorsorge können 
Lebenspläne schnell zum Glückspiel 
werden. Denn nicht nur die eigene 
Existenz steht auf dem Spiel. Ohne 
eine solide Absicherung kann auch 
die Familie schnell mit leeren Händen 
dastehen. Niemand sollte sich also 
vor der Frage drücken, was geschieht, 
wenn das Schicksal zuschlägt. Ein 
Unfall kann jeden treffen. Rund acht 
Millionen Unfälle geschehen jährlich 
in Deutschland. Auch Pflegebedürf-
tigkeit im Alter ist angesichts einer 
steigenden Lebenserwartung und bes-

serer medizinischer Versorgung längst 
kein Tabu mehr, aber nur selten aus 
der eigenen Tasche zu finanzieren. 
Das gilt ebenfalls für zahlreiche Ge-
sundheitsleistungen, die ohne eine 
maßgeschneiderte Absicherung kaum 
bezahlbar sind.
Viele Fragen drängen sich also auf, 
etwa: Wer kann mir helfen, wenn ich 
selbst nicht weiter weiß, wo bekom-
me ich die bestmögliche Betreuung, 
wer leistet dringend benötigte finan-
zielle Unterstützung, wie bleibe ich 
mobil, und wer versorgt meine Fami-
lie, wenn ich es nicht mehr kann?
Der Ruhestand ist die Zeit, dem Leben 
eine neue Qualität zu geben. Wenn 
Sie Vorsorge treffen wollen, sind wir 
gern für Sie da. Sprechen Sie uns unter 
der Rufnummer 0251/4901821 an. 

Taschengeld: Den Umgang mit Geld erlernen
Die Schulferien sind bald zu Ende 
und dann beginnt für viele Kinder 
eine neue Welt. Sie kommen in die 
Schule! Da gibt es mehr Freiraum 
als im Kindergarten. Manche Kin-
der kommen ohne Mittagsbetreuung 
nicht aus. Dafür benötigen sie häufig 
etwas Geld. 

Kinder, die in die Schule kommen, 
sollten regelmäßig feste Beträge von 
den Eltern bekommen. So lernen 
sie, das Taschengeld einzuteilen, für 
Wünsche zu sparen und eigenständi-
ge Entscheidungen zu treffen. Wich-
tig: Die zeitlichen Abstände zwischen 
den Auszahlungen sollten nicht zu 
groß sein. Für ein Kind kann sich 
schon eine Woche wie eine Ewigkeit 
anfühlen. 
Abstände von einer Woche helfen, 
das Taschengeld einzuteilen. Oft er-
geben sich noch Ersparnisse, die dann 
in eine kleine Kasse gehören. Pro Wo-
che zwei Euro sind ein guter Anfang. 
Mit fortschreitendem Alter ist eine An-
passung notwendig. 
Für Kinder ab zehn Jahren ist die Emp-
fehlung rund 13 bis 15 Euro pro Mo-
nat Taschengeld, und ab zwölf Jahren 
seien etwa 18 bis 20 Euro angebracht. 
Bei Jugendlichen ab 15 Jahren können 
es bis zu 50 Euro im Monat sein. 
Viel wichtiger als der genaue Betrag 
sind klare Regeln. Zunächst sollten 

Eltern mit ihren Kindern absprechen, 
wie lange das Geld reichen muss. 
Und dann: Wofür der Nachwuchs das 
Ersparte ausgeben darf. 
Eine Begleitung zu „Einkäufen“ ist rat-
sam. Das müssen nicht nur die Eltern 

sein. Oma und Opa, Tante und On-
kel sind oft hilfreich. Diese können 
behilflich sein, Preise zu vergleichen 
und den Wert von Gegenständen zu 
erkennen. So können Kinder eigene 
Erfahrungen sammeln. 

Wann ist das Taschengeld für die Kinder richtig bemessen? Dies ist keine Frage 
für die Eltern, ein paar Tipps können helfen. Foto: Petra Bork / pixelio.de
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Schulanfang: Der Schulweg muss eingeübt werden
Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 
Roller, der Schulweg ist oft nicht un-
gefährlich und sollte schon vor Schul-
beginn erprobt werden. Ein neuer Le-
bensabschnitt beginnt, der aufregend 
ist und nicht immer gefahrlos. Auch 
auf die Eltern kommt einiges zu. Der 
Schulweg sollte erprobt werden. Die 
kürzeste Strecke ist nicht immer die 
sicherste. Wichtig sind Fußgängerü-
berwege mit Ampel oder Zebrastrei-
fen, breite Gehwege und Straßen mit 
möglichst wenig Verkehr. Gefahren-
stellen sollten schon vorher erkundet 
werden. 
Das Überqueren der Fahrbahn an 
ungesicherten und gefährlichen Stel-
len, zwischen parkenden Autos, an 
Ampeln und Zebrastreifen sollte vor 
Schulbeginn immer wieder geprobt 
werden. Machen Sie Ihrem Kind klar: 
„Schau den Autofahrer direkt an, damit 
du erkennst, ob er dich gesehen hat!“ 
Eine weitere Gefahr: Bei schlechtem 
Wetter oder Dunkelheit sehen Auto-
fahrer weniger gut. Kinder mit reflek-
tierender Kleidung oder Sicherheits-
westen sind bis zu 140 Meter weit 
sichtbar. Der Straßenverkehr ist für 
Sechsjährige nicht vollständig zu be-
greifen. Sie haben ein eingeschränk-
tes Blickfeld und können Geräusche 
nicht eindeutig orten. Aufgrund ihrer 

Größe fehlt ihnen der Überblick. Sie 
glauben: „Wenn ich ein Auto sehe, 
sieht es mich auch.“ Entfernungen 
und Geschwindigkeiten einzuschät-
zen, fällt ebenfalls schwer. Ihr Nach-
wuchs reagiert spontan und impulsiv, 
läuft einem Ball hinterher, der auf die 
Straße rollt. Außerdem brauchen Kin-
der in dem Alter länger, um falsche 
Entscheidungen zu korrigieren. 
Ein paar Wochen sollten Erwachsene 

Energiesparen auch im Sommer!

Trotz einer ausgeschalteten Heizung 
kann der Energieverbrauch im Som-
mer überraschend hoch sein. 
Verantwortlich sind Klimaanlage, 
Waschmaschine oder Kühl- und Eis-
schrank. 

Mit fünf Energiespartipps  lassen sich 
Kosten und Verbrauch senken.

> Statt einer Klimaanlage oder Ven-
tilatoren helfen Rollos vor den 
Fenstern. So bleiben die Räume 
angenehm kühl.

> Warum nicht kalt duschen? So 
lässt sich Energie für die Erwär-
mung des Wassers sparen. Spar-
duschköpfe mischen Wasser mit 
Luft und halbieren zusätzlich den 
Wasserverbrauch.

> Wäsche kann dank moderner 
Kaltwaschmittel auf heißes Was-
ser verzichten. Zudem wird auch 
kein Trockner benötigt, denn bei 
warmen Temperaturen trocknet 
die Wäsche hervorragend auf Bal-
kon und Terrasse energiesparend 
und schnell.

> Besonders lohnt sich ein Blick auf 
den Kühlschrank. Moderne, en-
ergieeffiziente Geräte benötigen 
im Vergleich zu älteren Modellen 
rund 125 Kilowattstunden weni-
ger pro Jahr.

> Genießt man die schönen Stun-
den draußen, sollten drinnen alle 
Elektrogeräte ausgeschaltet wer-
den. Dies gilt auch für den Stand-
by-Modus. 

Im Sommer haben Kühlschränke 
Schwerstarbeit zu verrichten. Da 
schonen energieeffiziente Kühlschrän-
ke den Geldbeutel. 
 Foto: r4z0rMANIA / pixelio.de

Für Schulanfänger ist es nicht immer einfach, die Tücken des Schulwegs zu 
erkennen. Eltern sollten zu Beginn ihre Kinder begleiten..  
 Foto: GTÜ / pixelio.de

die Kinder auf dem Schulweg beglei-
ten. Da können sich Eltern zusammen-
tun und mehrere Kinder begleiten. 
Dabei kann man erkennen, ab wann 
die Kinder allein gehen können. Das 
Kind mit dem Auto zur Schule bringen 
ist nur in Ausnahmefällen ratsam. Der 
Gehweg ist gesünder! Die frische Luft 
macht fit und stärkt die Konzentrati-
on. Außerdem werden die Regeln des 
Straßenverkehrs schneller gelernt. 
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Die „Pubertät“ ist von körperlichen 
und psychischen Veränderungen ge-
prägt. Heranwachsende wollen nun 
mehr Eigenverantwortung für ihr Le-
ben übernehmen. Auch ihre Gesund-
heit gehört für sie dazu. Zahnpflege 
inbegriffen. Hat das Folgen für ihre 
Mundgesundheit?

Insgesamt ist die Mundgesundheit 
bei Jugendlichen in Deutschland 
vorbildlich. Die 12-Jährigen nehmen 
den zweiten Platz im internationa-
len Vergleich ein, was kariöse, mit 
Füllungen versorgte oder fehlende 
Zähne betrifft. Weniger als ein Zahn 
ist betroffen. Die Karies ist damit um 
über 80 Prozent in den letzten 20 Jah-
ren zurückgegangen. „Der Erfolg be-
ruht auf kontinuierlich durchgeführ-
ten Präventionsmaßnahmen“, erklärt 
Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, Vize-
präsident der Bundeszahnärztekam-
mer. „Trotzdem steigt das Risiko für 
Zahnzwischenraumkaries in dieser 
Lebensphase.“

Tschüss Milchzahn: Richtige Zahn-
pflege
Bei den 12-Jährigen ist der Zahnwech-
sel meist abgeschlossen. Die Heran-
wachsenden haben nun ein Erwachse-
nengebiss. Ihre hinteren Backenzähne, 
die „Siebener“, sind vorhanden. Doch 

Teenager: alles egal – Zähne inklusive?
die insgesamt 28 Zähne des bleiben-
den Gebisses stehen eng zusammen. 
Das erfordert eine aufmerksame Pfle-
ge von Zähnen, Zahnfleisch und ins-
besondere der Zahnzwischenräume. 
Etwa jeder zweite Jugendliche trägt 
außerdem eine Zahnspange. Beson-
ders für sie ist regelmäßiges Putzen 
mit Hilfsmitteln wie Zahnseide so-
wie Zahnzwischenraumbürsten und 
gezielten Techniken wichtig. Nur so 
können sie alle Nischen reinigen.

Herausforderungen: Jugendliche und 
Mundgesundheit
In der Pubertät distanzieren sich Teen-
ager zunehmend von ihren Eltern. Sie 
schaffen sich eigene Freiräume. Eltern 
kontrollieren die Zahnpflege weniger 
oder gar nicht mehr. Die Jugendlichen 
bestimmen ihre Ernährung stärker 
selbst. Dabei konsumieren sie oft ver-
mehrt Süßes, Chips oder Softdrinks. 
Erste Kontakte mit Alkohol oder Ziga-
retten sind möglich. Anerkennung bei 
Freunden und in der Clique und der 
Umgang mit dem anderen Geschlecht 
sind wesentliche Themen. Zahnpfle-
gemaßnahmen, die sich erst in ferner 
Zukunft auszahlen, sind für sie daher 
wenig spannend. „Verschiedene Fak-
toren beeinflussen das Mundgesund-
heitsverhalten von Jugendlichen“, so 
Prof. Oesterreich. „Gute Argumente 

und die richtige Ansprache sind da-
her immens wichtig, um sie zu einer 
verantwortungsvollen Zahnpflege zu 
motivieren. Aufklärung, die häusli-
che Pflege und Kontrolltermine beim 
Zahnarzt besitzen hierbei einen ho-
hen Stellenwert.“

Am Ball bleiben: Regelmäßig zum 
Zahnarzt gehen
Teenager haben zweimal pro Jahr 
Anspruch auf eine kostenlose Unter-
suchung und Prophylaxe beim Zahn-
arzt. Bei der Individualprophylaxe 
überprüft der Zahnarzt zunächst den 
Zahnstatus und untersucht das Zahn-
fleisch. Er oder eine Prophylaxeas-
sistentin klären die jungen Patienten 
über zahngesunde Ernährung, richti-
ge Mundhygiene sowie über Krank-
heitsursachen und ihre Vermeidung 
auf. Dazu gehören auch die richtige 
Mundhygienetechnik und das Zeigen 
von vorhandenen Belägen auf den 
Zähnen. Zusätzlich fluoridieren Zahn-
arzt oder Prophylaxeassistentin die 
Zähne und versiegeln unter Umstän-
den die hinteren Backenzähne. Der 
Zahnarzt trägt die Termine in das Bo-
nusheft ein und hält somit die regel-
mäßigen Kontrollen fest. Sollte einmal 
vielleicht doch Zahnersatz notwendig 
sein, kann der Patient damit Kosten 
sparen.

Einbruchszahlen in Deutschland erneut stark gestiegen
Eine besorgniserregende Entwicklung 
setzt sich fort: Mit über 167.000 Fäl-
len ist die Zahl der Wohnungseinbrü-
che in Deutschland auch 2015 stark 
gestiegen – um 9,9 Prozent gegenü-
ber dem Vorjahr. Hamburg mit einem 
Zuwachs von 20,2 Prozent und Nord-
rhein-Westfalen mit plus 18,1 Pro-
zent vermelden besonders drastische 
Zunahmen. 
„Das Risiko, selbst Opfer von Ein-
brechern zu werden, wächst weiter. 
Dennoch schützen die Bundesbürger 
sich selbst und ihr Hab und Gut nach 
wie vor zu wenig“, sagt Fachjourna-
list Martin Schmidt vom Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.de.
Wenn überhaupt vorhanden, ist die 
Sicherheitstechnik meist vollkommen 

veraltet, bestätigt Sicherheitsberater 
Ralf Mikitta.„In Altbauten entspricht 
die Technik oft dem Stand der 1970er 
und 80er Jahre. Aber auch die meis-
ten Neubauten werden unzureichend 
mit Sicherheitstechnik ausgestattet, 
obwohl ein elektronischer Schutz 
schnell und einfach möglich wäre.“ 
Technisch hoch entwickelte Lösun-
gen wie etwa die „Listener“- Alarm-
anlagen aus der Schweiz sind bezahl-
bar und einfach nachzurüsten, da sie 
auf Funkbasis arbeiten. Nicht einmal 
die nachträgliche Verlegung von 
Leitungen ist hier erforderlich. Neu-
ralgische Punkte etwa an Fenstern 
und Türen lassen sich damit einfach 
wirksam überwachen – Täter werden 
durch den lauten Alarm in die Flucht 

geschlagen, bevor sie überhaupt ins 
Haus eindringen.
Die Einbrecher solle man nicht unter-
schätzen, so Mikitta weiter: „Sie orga-
nisieren sich immer besser und rüsten 
sich mit modernster Technik aus, um 
so schnell und effektiv wie möglich 
ins Haus einzudringen.“
Dennoch würden viele erst dann an 
die Installation einer Alarmanlage 
denken, wenn sie bereits Opfer eines 
Einbruchs geworden seien. Wer vor-
beugend in Sicherheit investiere, kön-
ne bei Maßnahmen zum Einbruch-
schutz zudem von der KfW Zuschüsse 
und günstige Darlehen in Anspruch 
nehmen. 
Fall Sie weitere Fragen haben, wen-
den Sie sich an uns: 0251-4901811.
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Wie würden Sie reagieren, wenn die 
Dame an der Supermarktkasse über 
Ihre Probleme beim Wasserlassen be-
scheid weiß? Oder der Metzger von 
nebenan über Ihre finanziellen Eng-
pässe? Wahrscheinlich empört. In Zei-
ten des Internets ist es inzwischen je-
doch ganz normal, dass Unternehmen 
und andere Organisationen bestens 
über private Dinge informiert sind. 
Denn bei jedem Ausflug ins Web hin-
terlassen Nutzer unbemerkt Spuren, 
die sich zu detaillierten Persönlich-
keitsprofilen verdichten lassen. 

Diese Nutzerprofile können Infor-
mationen über Gesundheitszustand, 
politische Gesinnung oder sogar se-
xuellen Vorlieben enthalten. „Meine 
Daten sind sicher!“ – Ein weit ver-
breiteter Irrtum. Genau wie andere 
Mythen, die sich in den Köpfen vieler 
Internet-Nutzer verankert haben:

Mythos 1: Die Daten sind in guten 
Händen
Die Erfahrung lehrt uns, dass gesam-
melte Daten fast immer früher oder 
später missbraucht werden. Selbst in 
den Händen von großen „seriösen“ 
Unternehmen sind sie alles andere 
als sicher. Egal ob Postbank, Tele-
kom, Sony oder sogar der deutsche 
Bundestag: Missbrauchsfälle von Ver-
braucherdaten gibt es immer wieder. 
Ursächlich ist meist der schlechte 
Schutz. So geraten Namen, Adressen, 
Geburtsdaten, Anmeldedaten und so-
gar Kontonummern millionenfach auf 
den lukrativen Schwarzmarkt für per-
sönliche Daten. 
Hinzu kommt: Jedes US-Unterneh-
men muss die Dateien seiner Kunden 
herausrücken, wenn Geheimdienste 
wie die NSA anklopfen.

Mythos 2: Es werden sowieso nur 
„anonyme“ Metadaten gesammelt
Datensammler sind besonders gierig 
auf sogenannte Meta- oder Verkehrs-
daten. Dabei handelt es sich nicht um 
konkrete Inhalte, sondern vielmehr 
um Informationen, die Rückschlüsse 
auf ein bestimmtes Verhalten zulas-
sen. Beispielsweise wann eine Person 
eine bestimmte Internetseite besucht 
hat. Mithilfe von Analysen lassen sich 
dann erstaunlich detaillierte Informati-
onen erlangen. Eine Studie der Univer-

sität Stanford zeigte: Allein durch die 
Auswertung von Metadaten waren die 
Forscher über bestimmte Krankheiten 
und den Drogenkonsum freiwilliger 
Probanden im Bilde. Dazu kommt: 
Ein genaues Persönlichkeitsprofil lässt 
sich mit ausgeklügelten Algorithmen 
anhand von Metadaten jedes Internet-
Nutzers bilden und eindeutig einer 
Person zuordnen.

Mythos 3: Tracking ist böse
Nicht immer. Techniken, die das 
Verhalten von Surfern auswerten, 
dienen oft zur Verbesserung von In-
ternetseiten. So kann etwa ein Shop-
Betreiber Probleme erkennen und so 
seine Website optimieren. Jedoch ist 
es eher die Regel als die Ausnahme, 
dass der Nutzer vermeintlich kosten-
lose Webseiten-Betreiber mit seinen 
Daten bezahlt. Einer dieser schwarzen 
Schafe unter den Trackern ist Google 
Analytics, wo es allein ums Abgreifen
persönlicher Daten geht. Tracker wie 
Google Analytics verfolgen Surfer 
über sämtliche Websites und Geräte 
hinweg und erstellen so detaillier-
te Persönlichkeitsprofile. Beispiel: 
Wenn sich ein Nutzer etwa morgens 
über „Migräne“ informiert, nachmit-
tags nach örtlichen Ärzten sucht und 
abends „Spezialklinken für Hirntumo-
re“ recherchiert, weiß das Unterneh-
men genau Bescheid. Dieses Wissen 
verkauft es gewinnbringend an Wer-
bekunden und andere Dritte.

Mythos 4: Persönlichkeitsprofile ent-
stehen nur am Windows-PC
Der PC steht in der IT-Welt für das 
Sicherheitsrisiko schlechthin: Viren, 
Ransomware und Banking-Trojaner? 
Immer trifft es gefühlt Windows-Com-
puter. Für Datensammler spielt es 
aber keine Rolle, mit welchem Gerät 
Nutzer ins Web gehen. Egal ob PC, 
Mac, Smart-TV, Spielekonsole, Tablet 
oder Handy, alle gesammelten Daten 
werden Geräteübergreifend miteinan-
der verknüpft und zu detaillierten Per-
sönlichkeitsprofilen verdichtet.

Mythos 5: Apps sind harmloser als In-
ternetseiten
Das Gegenteil ist der Fall – Apps 
sind noch viel schlimmer. Denn im 
Vergleich zum Browser können sie 
proprietäre Protokolle zum Daten-

austausch nutzen, um Schutzfunk-
tionen wie Firewalls auszutricksen. 
So genießen sie oft zusätzlich Zugriff 
auf Positionsdaten, Kamera, Kalender 
und Kontakte. Das geschieht oft ohne 
Einwilligung des Nutzers. Obendrein 
lassen sich Daten über Kennziffern 
eindeutig einer bestimmten Person 
zuordnen. Zwielichtige App-Entwick-
ler freut’s; Sie sammeln fleißig vertrau-
liche Daten, übermitteln die ungefragt 
an Dritte und machen kräftig Kasse.

Mythos 6: Gütesiegel schützen vor 
Datensammlern
Gütesiegel wie „Trusted Shops“ oder 
„TÜV-Süd“ suggerieren: Hier sind 
Kunden sicher. Das gilt aber nicht 
unbedingt für den Datenschutz. Wer 
auf einer Shop-Seite etwa Name, An-
schrift und E-Mail-Adresse eintippt, 
muss dem Betreiber vertrauen, dass 
dieser sich an die geltenden Daten-
schutzbestimmungen hält. Tests ha-
ben gezeigt, dass sich nicht alle daran 
halten. Hinzu kommt, dass Gütesiegel 
nichts darüber aussagen, welche An-
bieter Nutzerdaten gewinnbringend 
weiterverkaufen.

Mythos 7: Cookies sind gefährlich
Cookies haben einen schlechten Ruf, 
doch tatsächlich nutzen professionel-
le Datensammler inzwischen ganz an-
dere Werkzeuge. Der oft gut gemein-
te Rat, Cookies generell abzuschalten, 
ist nicht nur ineffektiv in Puncto Da-
tenschutz, sondern geht auch noch zu 
Lasten des Komforts: Internet-Seiten 
speichern dadurch keine Anmeldeda-
ten, Warenkörbe oder Einstellungen 
mehr.

Mythos 8: Ich habe nichts zu verber-
gen
Wer soll schon etwas mit meinen Da-
ten anfangen? Die interessieren doch 
keinen. Außerdem habe ich sowieso 
nichts zu verbergen. Zu sicher sollte 
man sich nicht sein. Ist für Kranken-
kassen etwa nicht der Gesundheits-
zustand von potentiellen Neukunden 
interessant?
Oder für die Bank die Spielsucht? 
Oder für den Scheidungsanwalt die 
Anmeldung bei einem Seitensprung-
portal? Oder einem potenziellen Ar-
beitgeber die Mitgliedschaft in der 
Gewerkschaft?

Gefangen im Netz der Datensammler: Acht Mythen
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HausPilot (www.hauspilot.de) ist ein 
Energiedienstleister und Energiebera-
ter auf der Basis einer leistungsfähigen 
IT- und Internetplattform. Zielgruppe 
sind Privat- und Gewerbekunden. 
Das Unternehmen bietet seinen Kun-
den ein umfassendes Management 
ihrer Energiebeschaffungskosten an. 
Ziel ist es, dass seine Kunden von den 
Vorteilen des Energiemarkts profitie-
ren, ohne selbst dabei umfangreich 
aktiv werden zu müssen. HausPilot 
fördert zudem die Transparenz und 
das Verständnis des unübersichtli-
chen Energiemarkts mit seinen mehr 
als 1.000 Anbietern und mehr als 
10.000 Tarifenm um die seriösen von 
den unseriösen zu unterscheiden.

Mangelnde Unterstützung der Kun-
den bei der Beurteilung der Anbieter 
und Tarife ist auch heute noch das 
Manko der im Markt am weitesten 
verbreiteten Vergleichsportale. Hinter 
dieser Beobachtung steht die Tatsa-
che, dass es sich bei diesen Portalen 
letztlich um Verkaufsinstrumente von 
Anbietern handelt, auch wenn sie in 
der Werbung vorgeben, dem Verbrau-
cherschutz verpflichtet zu sein. Diese 
Portale arbeiten im Auftrag von Anbie-
tern und leben von den Provisionen, 
die die Anbieter zahlen. Die Produkte 
von den Anbietern, die ihnen keine 
Provisionen zahlen, werden in den 
Vergleichen wenn überhaupt dann 
nur stiefmütterlich behandelt und 
nicht vermittelt. 
Das im Markt neuartige Angebot von 
HausPilot geht dagegen konsequent 
von den Interessen des Kunden aus:
• mit dem „Tarif-Radar“ als Strom- 

und Gaspreisvergleich im Internet, 
der die aus Kundensicht wirklich 
besten, d.h. günstigsten und sichers-
ten Angebote nach vorne stellt und 
in wenigen Minuten zu bestellen 
erlaubt;

• mit dem „Tarif-Lotse“ als Service-
angebot für die Kunden, das dabei 
unterstützt, dauerhaft mit wenig 
eigenem Aufwand die Verträge 
zu überwachen und bei Bedarf zu 
wechseln;

• mit dem Prinzip, dass HausPilot 
ausschließlich im Auftrag des Kun-
den, gewissermaßen als sein Ein-

Mitglieder-Vorteil: 
Energieanbieterwechsel mit Tarif-Radar

kaufs-Agent, arbeitet und so zwei-
felsfrei die Unabhängigkeit von 
Anbieterinteressen gewährleistet.

Tarif-Radar mit Effektivpreis-Ver-
gleich und Anbieterbewertung
Basis des HausPilot-Angebots ist ein 
neuentwickelter Internet-Tarifrechner 
für Strom und Gas, der „Tarif-Radar“. 
In der Grundeinstellung sortiert die-
ser die Tarife nach dem sogenannten 
Effektivpreis, nicht – wie sonst üb-
lich – nach dem von den Anbietern 
genannten „Preisschild“ für das erste 
Jahr. Damit werden keine „geschön-
ten Kosten“ angezeigt, sondern Kos-
ten, mit denen der Kunde wirklich 
rechnen muß. Dabei werden alle Kri-
terien, (Kleingedrucktes, Preisgaran-
tien, Kündigungsmöglichkeiten, Vor-
auszahlungen etc.,) in den Vergleich 
einbezogen. 
Das zweite Element, mit dem die wirk-
lich empfehlenswerten Tarife nach 
vorne geholt werden, ist das Transpa-
renz-Rating. Im Tarif-Radar werden nur 
solche Anbieter gezeigt, die in diesem 
von HausPilot entwickelten und nach 
transparenten Regeln durchgeführten 
Rating die Kriterien  erreicht haben, 
alle anderen werden ausgeblendet. 
Die laufende Beobachtung ihrer 
Strom- und Gasverträge ist für die 
meisten Kunden „ein ungeliebtes 
Kind“ mit dem man sich nur sehr un-
gern beschäftigt. Die Konsequenz: 
Diese Verträge laufen einfach weiter 
und – können dadurch teuer werden.  
Die Dienstleistung „Tarif-Lotse“ bietet 
hier einen Ausweg: Nicht der Kunde, 
der sich in dieses ungeliebte Thema 
immer wieder neu einarbeiten müss-
te, sondern HausPilot als „Fachmann“ 
kümmert sich laufend um Ihre Ener-
gieverträge. Rechtzeitig vor Ablauf der 
Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist, 

oder wenn der Anbieter eine Preisän-
derungsmitteilung gesandt hat, prüft 
HausPilot, ob der bestehende Vertrag 
noch gut ist oder ob Handlungsbedarf 
besteht. Das Ergebnis wird dem Kun-
den einmal jährlich mit einem über-
sichtlichen Energiereport mitgeteilt, 
dem – falls sinnvoll – ein konkreter 
Wechselvorschlag beiliegt. Bequemer 
und sicherer geht es nicht. Diesen Ser-
vice bietet Hauspilot unseren Mitglie-
dern für eine Jahresgebühr von 22,-- 
Euro pro Vertrag an. 
Der Anspruch von HausPilot ist nun, 
durch sein Geschäftsmodell die An-
bieter-Unabhängigkeit ganz unmiss-
verständlich klar zu machen und den 
Kunden diejenigen Tarife zu vermit-
teln, die für sie unter dem Strich am 
günstigsten sind – unabhängig da-
von, ob HausPilot mit den Anbietern 
eine Provisionsvereinbarung hat oder 
nicht. 
Zusammengefasst – „Bei HausPilot 
stehen die besten vorn“
Die Stiftung Warentest über HausPilot: 
„Bester Schutz vor Bauernfängerei“.
Möchten Sie HausPilot in Anspruch 
nehmen, rufen Sie uns einfach an. 
0251/4901811. 
Wir senden Ihnen dann Unterlagen 
zu. Teilnehmen können zur Zeit nur 
Mitglieder, die über einen Internetan-
schluss verfügen. 
www.hauspilot.de 

Mit dem Hauspiloten 
bleiben Sie im Tarif-
dschungel immer auf 
dem aktuellen Stand.
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Mein Haus steht in einer 
Reihenhaussiedlung. Hier 
sind unter anderem jeweils 
drei Häuser aneinander ge-
baut. Die Erschließung er-
folgte seinerzeit von vorne. 
Da die Gärten bewirtschaf-
tet wurden, mussten wir 
damals am Ende der Grund-
stücke einen Streifen von 
ca. 1,2m Breite als Weg ab-
treten, um den mittig Woh-
nenden einen Zugang zu ih-
ren Gärten zu ermöglichen 
(Grunddienstbarkeit). 
Dieser ca. 1,2m Breite Weg, 
der wirtschaftlich keine Be-
deutung hat, begann seitlich 
an einer von 2011-2012 er-
neuerten Straße. 
Die Anlieger dieses rück-
wärtigen Weges mussten 

bis zu einer Tiefe von 50m 
einen Straßenbaubeitrag 
leisten. Im November 2013 
erhob die Stadt Hamm Stra-
ßenbaubeiträge in Höhe 
von ca. 2700 Euro je An-
lieger. Ich war damit nicht 
einverstanden.
Rückfragen beim Sachbe-
arbeiter der Stadt Hamm 
wurden mit dem Hinweis 
beantwortet, sie haben mit 
einem Widerspruch sowie-
so keinen Erfolg. „Wenn 
ihnen der Betrag zu hoch 
ist, können wir auch eine 
Teilzahlung mit Zinsauf-
schlag vereinbaren“, so die 
Auskunft des städtischen 
Mitarbeiters.
Ein Anruf bei der Katholi-
schen Familienheimbewe-

gung und die Einreichung 
umfangreicher Unterlagen 
an die die Rechtsschutz-
versicherung des Verban-
des ergab eine zügige De-
ckungszusage durch den 
Versicherer.
Der Rechtsanwalt Dr. Kleff-
ner erhielt von mir die Ver-
tretungsvollmacht zur Kla-
geerhebung am 06.12.2013 
vor dem Verwaltungsgericht 
in Arnsberg 
und anderen Gerichten.
Das Verwaltungsgericht 
sprach mir durch Urteil vom 
15.07.2014  Recht zu.
Daraufhin erfolgt der Ein-
spruch durch die Stadt 
Hamm.
Das Oberverwaltungsge-
richt in Münster bestätigte 

dann aber später das Urteil 
des Verwaltungsgerichts 
Arnsberg.
Die Stadt Hamm wurde dort 
verurteilt, mir den Straßen-
baubeitrag von 2657,71 
Euro nebst Zinsen von 6% 
für 20 Monate sowie Ge-
richts- und Anwaltskosten 
zurückzuzahlen.
Hiermit möchte mich bei 
der Katholischen Familien-
heimbewegung e.V. bedan-
ken - besonders jedoch beim 
Rechtsanwalt Dr. Kleffner, 
für die erfolgreiche Vertre-
tung vor beiden Gerichten 
und seiner außerordentlich 
stichhaltige Argumentation.

Friedhelm Goldmann,
Hamm

Rechtsschutz: Die Gemeinschaft stärkt
Mit Hilfe der Familienheimbewegung Gerichtsverfahren gewonnen

Traditionell findet sich in 
der Schultüte viel Süßes. 
Herkömmlicher Zucker ist 
jedoch Nährstoff für Bakte-
rien und kann Zahnkaries 
verursachen. Familie und 
Freunde sollten daher be-
wusst auswählen, welche 
Dinge sie schenken möch-
ten.
Natürlich darf an einem 
solchen Tag auch genascht 
werden. Jedoch mit Maß. 
Entweder wählen Eltern 
gezielt Lieblingssüßigkei-
ten ihres Kindes aus oder 

kaufen eine zahnfreundli-
che Alternative. Zuckerfreie 
Produkte tragen das Siegel 
„Zahnmännchen“. Auch 
eine besondere Obstsorte, 
die nicht auf dem alltägli-
chen Speiseplan steht, oder 
gesunde Naschereien wie 
Studentenfutter & Co eig-
nen sich für eine gesunde 
Schultüte.
Morgens früh aufstehen? 
Mit einem schönen Wecker 
fällt das gleich leichter. „Es 
gibt viele kleine Geschen-
ke, über die sich ABC-

Schützen freuen“, erklärt 
Dirk Kropp, Geschäftsführer 
der Initiative proDente e.V. 
„Sie können Lust auf Schu-
le vermitteln und sind eine 
zahnfreundliche Ergänzung 
der Schultüte.“ Wie wäre es 
mit einem pfiffigen Freun-
debuch, in das sich die 
neuen Klassenkameraden 
eintragen können? Ein ers-
ter eigener Geldbeutel fürs 
Taschengeld oder ein coo-
ler Schlüsselanhänger un-
terstützen die zunehmende 
Selbständigkeit der Kinder. 

Aber auch nützliche Dinge 
rund um das Lernen stehen 
hoch im Kurs: Angehen-
de Schulkinder freuen sich 
über bunte Aufkleber mit 
ihrem Namen für Hefte und 
Bücher, einen schicken Stift 
oder ein buntes Mäppchen. 
Ob Abenteuer auf dem Po-
nyhof oder eine spannende 
Detektivgeschichte: Viel-
fältige Bücher sind für die 
ersten Leseversuche der 
ABC-Schützen geeignet und 
können nach Interessen der 
Kinder ausgewählt werden.

Nur Gutes in die Schultüte


